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Hodie pro Futuro .. 
 

VEREIN (VERBAND) 

Natura ZELENÝ HÁJ - Hodie pro futuro … 
 

SATZUNG DES VEREINES 
 
 

a) Erhaltung des kulturellen und natürlichen Reichtums der Ortschaft Zelený 
Háj, Mýtinka, Antonínova Výšina, der Gemeinde Vojtanov – weiterhin nur 
ihrer angrenzenden Umgebung. 
 

b) Kontrolle der sinnlosen und unkontrollierten Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes in der Ortschaft Zelený Háj, im Katastergebiet Zelený 
Háj und in der angrenzenden Umgebung.  
 

c) Schutz der natürlichen Arten (Fauna) in der Ortschaft auch im 
Katastergebiet der Ortschaft und in der angrenzenden Umgebung.  
 

d) Schutz der Flora in der Ortschaft Zelený Háj, im Katastergebiet der 
Ortschaft Zelený Háj und in der angrenzenden Umgebung.  
 

e) Kontrolle und Lösung in rechtlicher Form von seltsamen, albernen und 
unnötigen Entscheidungen, Anordnungen, Genehmigungen und Verträgen 
des Staatsapparats der Tschechischen Republik,  der Region Karlovy 
Vary, des Bezirks Cheb, der Stadt Františkovy Lázně und der Gemeinde 
Vojtanov in Bezug auf die Ortschaft Zelený Háj, das Katastergebiet Zelený 
Háj und dessen Umgebung.  
 

f) Verhindern den Bau von Wind- und Solarkraftwerken in den 
Katastergebieten Zelený Háj, Mýtinka, Antonínova Výšina, der Gemeinde 
Vojtanov und der angrenzenden Umgebung.  
 

g) Den Bau von Müllverbrennungsanlagen, Deponien und anderen 
Bauwerken, die das Landschaftsbild beeinträchtigen und den 
Naturreichtum zerstören, im Katastergebiet Zelený Háj, Mýtinka, 
Antonínova Výšina sowie in der Gemeinde Vojtanov und deren Umgebung 
verhindern.  

I. 

Zweck des Vereins 

1. Der Hauptzweck des Vereins besteht darin, Mitglieder für Bildungs -, 
Forschungs - und wissenschaftliche Aktivitäten im Bereich des 
Naturschutzes und der Erhaltung des kulturellen und historischen 
Reichtums in der Ortschaft Zelený Háj, dem Katastergebiet Zelený Háj 
und der angrenzenden Umgebung zusammenzubringen.  
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2. Haupttätigkeit des Vereins:  
 

- Schutz     der natürlichen Arten (Fauna) in der Ortschaft, im 
Katastergebiet     der Ortschaft und in der angrenzenden Umgebung.  

- Schutz der Flora in der Ortschaft Zelený Háj, im Katastergebiet der 
Ortschaftg Zelený Háj und in der angrenzenden Umgebung. 

- Kontrolle und Lösung in rechtlicher Form von seltsamen, albernen und 
unnötigen Entscheidungen, Anordnungen, Genehmigungen und Verträgen 
des Staatsapparats der Tschechischen Republik, der Region Karlovy Vary, 
des Bezirks Cheb, der Stadt Františkovy Lázně und der Gemeinde 
Vojtanov in Bezug auf die Ortschaft Zelený Háj, das Katastergebiet 
Zelený Háj und dessen Umgebung. 

- Verhindern den Bau von Wind- und Solarkraftwerken in den 
Katastrgebieten Zelený Háj, Mýtinka, Antonínova Výšina, der Gemeinde 
Vojtanov und der angrenzenden Umgebung. 

- Den Bau von Müllverbrennungsanlagen, Deponien und anderen 
Bauwerken, die das Landschaftsbild beeinträchtigen und den 
Naturreichtum zerstören, im Katastergebiet Zelený Háj, Mýtinka, 
Antonínova Výšina sowie in der Gemeinde Vojtanov und deren 
Umgebung verhindern. 
 

3. Die Erfüllung des Hauptzwecks des Vereins erfolgt in der Ortschaft 
Zelený Háj oder an anderen Orten (z. B. durch die Organisation von 
Vorträgen, Bildungsseminaren und die Herausgabe von 
Fachpublikationen).  

 

II. 
 

Mitgliedschaft und deren Entstehung 
   

a) Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Einreichung eines Antrags 
beim Verein. Die Mitgliedschaft entsteht mit dem Tag der Eintragung in 
das Mitgliederverzeichnis. Über die Aufnahme entscheidet der Vereinsrat. 

b) Mitglied  des Vereins kann jeder Mensch auf dem Planeten Erde werden. 
c) Die Mitgliedschaft im Verein ist nicht übertragbar.  
d) Die Mitgliedschaft im Verein ist freiwillig und nicht von der 

Mitgliedschaft in anderen Organisationen abhängig. 
e) Die Ehrenmitgliedschaft kann von der Mitgliederversammlung auf  

Vorschlag des Vereinsrates an Personen verliehen werden, die sich in 
herausragender Weise um den Verein verdient gemacht haben.  

f) Ehrenmitglied des Vereins kann an den Sitzungen des Vereinsrats mit 
beratender Stimme teilnehmen.   
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III. 
 

Beendigung der Mitgliedschaft  
 

1) Durch freiwilligen Austritt eines Mitglieds erlischt die Mitgliedschaft 
durch schriftliche Mitteilung des austretenden Mitglieds, die dem 
Vereinsrat zuzustellen ist.  

2) Erlöschen     des Vereins ohne Rechtsnachfolger   
3) Durch Nichtbezahlung des Beitrags innerhalb der vom Vereinsrat 

festgelegten Frist (sofern ein Beitrag festgelegt wurde).  
4) Mit dem Tod  
- Die Ehrenmitgliedschaft erlischt durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vereinsrates. 
 

IV. 
 

Das Vertretungsorgan und andere Organe des Vereins  
 

1. Das Vertretungsorgan des Vereins ist der Vereinsrat. Der Vereinsrat 
besteht aus drei Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung für eine 
Amtszeit von zwei Jahren gewählt werden.  

2. Weitere Organe des Vereins sind: Kontroll - und Revisionskommission, 
Mitgliederversammlung, Kassierer.  

3. Die Mitgliedschaft im Vereinsrat und in der Kontroll - und 
Revisionskommission ist unvereinbar.  
 

V. 
 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
  

Jedes Mitglied hat das Recht:  
  

1) An Mitgliederversammlungen teilzunehmen, in die Organe des Vereins 
gewählt werden und bei Mitgliederversammlungen andere Mitglieder in 
die Organe des Vereins zu wählen. Jedes Mitglied hat eine Stimme.   

2) Sich an der Arbeit und den Aktivitäten des Vereins zu beteiligen, 
Vorschläge für dessen weitere Ausrichtung und Aktivitäten zu 
unterbreiten, die Dienste des Vereins in Anspruch zu nehmen und über die 
Aktivitäten des Vereins informiert zu werden.  
 

Jedes Mitglied hat folgende Pflichten: 
   

1) Die Satzung einzuhalten und sich nach den Beschlüssen der 
Vereinsorgane zu richten. 
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2) Die Mitgliedsbeiträge zu bezahlen, deren Höhe jedes Jahr vom Rat des 
Vereins bis zum 01.02. des jeweiligen Jahres festgelegt wird.   

3) Sich entsprechend ihren objektiven Möglichkeiten und Fähigkeiten an der 
Arbeit und den Aktivitäten des Vereins zu beteiligen.  
 

VI. 
 

Mitgliederversammlung  
 

1. Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins.  
2. Die Mitgliederversammlung wird zweimal jährlich vom Vereinsrat einberufen. 
3. Die Mitgliederversammlung erfüllt folgende Aufgaben: 

 

a) Sie sammelt und wertet Informationen (Fotos, Zeichnungen, allgemeine 
Informationen) über die Flora und Fauna in der Gemeinde Zelený Háj, im 
Katastergebiet Zelený Háj und der angrenzenden Umgebung aus.   

b) Analysiert  die seltsamen, albernen und unnötigen Entscheidungen, 
Anordnungen, Genehmigungen und Verträge des Staatsapparats der 
Tschechischen Republik, der Region Karlovy Vary, des Bezirks Cheb, 
der Stadt Františkovy Lázně und der Gemeinde Vojtanov in Bezug auf die 
Ortschaft Zelený Háj, das Katastergebiet Zelený Háj und dessen 
Umgebung. 
 

VII. 
 

Vereinsrat 
 

1) Der Vereinsrat ist das leitende Organ des Vereins.   
2) Er trifft sich mindestens einmal in zwei Monaten und erstellt ein Protokoll 

über seine Sitzung. Der Vereinsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder des Vereinsrats an seiner Sitzung teilnehmen. 

3) Der Vereinsrat vertritt den Verein bei allen offiziellen und inoffiziellen     
Verhandlungen.       
- Bei inoffiziellen Verhandlungen kann der Verein durch ein Mitglied 

des Vereinsrats vertreten werden.   
- Bei offiziellen Verhandlungen wird der Verein durch mindestens zwei 

Mitglieder des Vereinsrates vertreten. 
   

VIII. 
 

Kontroll - und Revisionskommission 
 

1. Die Kontroll - und Revisionskommission besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. 



Natura  ZELENÝ HÁJ 

Hodie pro Futuro .. 
 

2. Die Mitglieder der Kontroll - und Revisionskommission werden von der 
Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt.  

3. Die Kontroll - und Revisionskommission kontrolliert die Arbeit des Rates, 
die Kasse und die Tätigkeit des Vereins. 

 
IX. 

 

Übergangs - und Schlussbestimmungen  
 

Die Satzung tritt mit der Unterzeichnung aller Gründer des Vereins in Kraft.  
Die Satzung kann nur auf Grundlage eines Beschlusses der Mitgliederversammlung 
mit einer Zweidrittelmehrheit geändert und ergänzt werden.  

 
 
 


